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Änderungsantrag zu PB.Z-01

Von Zeile 87 bis 101:
Sichere und geschützte digitale Identitäten sind (häufig) das fehlende Puzzlestück für
moderne staatliche Dienstleistungen und die vertrauensvolle Nutzung privater
Dienste. Wir wollen auch bei digitalen Verwaltungsleistungen vorankommen und den
Sprung zu sicheren mobilen digitalen Identitäten per Smartphone (Wallet-Lösungen)
ermöglichen – wie es zum Beispiel in skandinavischen Ländern schon Praxis ist. Mit
dem mobilen Personalausweis auf dem Smartphone sollen Bürger*innen
beispielsweise Behördengänge oder die Steuererklärungen abwickeln können. Mit
einer staatlich abgesicherten ID-Wallet, die den höchsten Datenschutz- und IT-
Sicherheitsstandards entspricht, sollen Bürger*innen ihren Personalausweis, ihren
Führerschein oder ihre Krankenkassenkarte, aber auch Zahlungsdaten und
Mitgliedschaften sicher auf dem Smartphone verwahren können und nicht auf private
Anbieter angewiesen sein müssen. Diese digitalen Identitäten können dann auch für
die sichere Nutzung von privaten Diensten wie Online-Versandhandel genutzt werden.
Dafür schaffen wir die gesetzliche Grundlage, fördern die öffentliche Entwicklung und
Zertifizierung. Europa und Deutschland müssen bei hoheitlichen digitalen Identitäten
Vorreiter sein und Vertrauen durch Souveränität schaffen.

Wer mit einer digitalen Identität ausgestattet ist, kann sich bequem authentifizieren
und sichere Kommunikationskanäle etablieren. Was in skandinavischen Ländern schon
lange Praxis ist, Behördengänge einfach mit dem Smartphone erledigen zu können,
wollen wir auch hier erreichen und dabei auch von Anfang an Möglichkeiten für Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft ganzheitlich denken.
Sichere und geschützte digitale Identitäten bilden das Fundament für sichere digitale
Infrastrukturen, sowohlfür moderne staatliche Dienstleistungen als auch für Nutzung
privater Dienste.
Wir wollen digitale Serviceangebote der Verwaltung als Plattform für Staat, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft begreifen und durch modulare sowie sichere Komponenten einen
Mehrwert für alle schaffen. So wollen wir eine Identitäts-Infrastruktur schaffen, die es
natürlichen und juristischen Personen erlaubt, ihre digitale Identität mithilfe von
Smartphones, Onlinediensten oder Ausweisdokumenten zu nutzen und neue,
abgeleitete Identitäten mit eigenen Erweiterungen zu nutzen. Mit Offenheit und
Technologieneutralität wollen wir Digitale Identitäten zu einer Basisinfrastruktur
unseres digitalen Gemeinwesens machen. Jede Person soll mit einer kostenfreien
digitalen Identität ausgestattet sein, um sich digital ausweisen und digital
unterschreiben zu können.
Ein solches Smartphone-Wallet kann in allen Sektoren verwendet werden. Im Rahmen
einer ganzheitlichen eGoverment-Strategie wollen wir einen Mobilpass für
unterschiedlichste Mobilitätsangebote, Serviceangebote der Verwaltung, eHealth- und
eJustice-Infrastrukturen und auch digitale Beteiligungsformate ermöglichen.
Gleichzeitig wollen wir die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, dass auch die
Wirtschaft branchenübergreifend dieses 2-Faktor-Verfahren nutzen kann, etwa für
sichere Loginverfahren, Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen oder durch digitale
Vollmachten erlaubte Zugriffe im Sinne der Datenportabilität auf öffentliche Register,
etwa zur Verifikation von Führerscheinen.
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Europa und Deutschland müssen bei hoheitlichen digitalen Identitäten Vorreiter sein
und Vertrauen durch Souveränität schaffen.

Begründung

Ich möchte mit diesem Text den Aufschlag machen für eine deutsche XRoad nach dem
Vorbild aus Estland. Der aktuelle Text beschränkt sich auf Digitale Identitäten
natürlicher Personen und übersieht das Potenzial für ein sicheres digitales Fundament
unseres digitalen Gemeinwesens, auf dem alle anderen digitalen Dienstleistungen
aufbauen können. Er ging nicht über bereits in der Umsetzung der Bundesregierung
(BT-Drs. 19/28169 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928169.pdf )
befindlichen Pläne hinaus und hat Potenziale für die Wirtschaft und Zivilgesellschaft
übersehen.

Mit einer Ende-zu-Ende abgesicherten Infrastruktur lässt sich diese Token-Infrastruktur
für diverse andere Bereiche einsetzen, etwa für einen Mobilpass für ÖPNV und andere
Mobilitätsangebote, für die Nutzung von Ladesäulen oder um das Rad nicht mehrfach
erfinden zu bezahlen zu müssen (eHealth, eJustice, digitale Verwaltung).

Wir sollten eGovernment-Projekte modular und erweiterbar gestalten, dieses Modul
kann als Anmelde- und Nachweisverfahren eine Basistechnologie für alle anderen
Bereichen dienen und Signaturkarten, Heilberufsausweise oder beispielsweise VISA-
Dokumente ersetzen.
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